
 
Große Kreisstadt Weißwasser 

Bibliothekssatzung 
25.04.2007 

 

1 von 4 

 

Satzung  
über die Nutzung der Stadtbibliothek Weißwasser 

 

(Bibliothekssatzung)  
 
 
 

Teil I 
 Satzung der Stadtbibliothek Weißwasser 

 
§ 1 

Allgemeines 
 
(1) Diese Satzung regelt die Nutzung der Stadtbibliothek. 

Die Stadtbibliothek ist eine öffentliche Einrichtung der 
Stadt Weißwasser.  

(2) Im Rahmen dieser Satzung ist jedermann berechtigt, 
die Stadtbibliothek zu nutzen. Das Nutzungsverhältnis 
wird nach Maßgabe dieser Satzung öffentlich-rechtlich 
geregelt. 

(3) Das Gebührenverzeichnis ist Bestandteil dieser Sat-
zung. Im Übrigen gilt die Verwaltungskostensatzung 
der Stadt Weißwasser in der jeweils gültigen Fassung.   

(4) Die Öffnungszeiten der Stadtbibliothek werden durch 
Aushang bekannt gegeben. 

 
 

§ 2 
Anmeldung / Bibliotheksausweis 

 
(1) Voraussetzung für die Nutzung der Stadtbibliothek ist 

die persönliche Anmeldung sowie die Ausstellung ei-
nes Bibliotheksausweises. 

(2) Die persönliche Anmeldung erfolgt unter Vorlage 
eines gültigen Personalausweises oder eines anderen 
gültigen Dokumentes mit amtlichem Adressennach-
weis. Auf einem Anmeldeformular werden die erfor-
derlichen Angaben zur Person festgehalten. Der Nut-
zer bzw. sein gesetzlicher Vertreter erkennt mit seiner 
Unterschrift die Satzung an. Er erteilt damit auch seine 
Einwilligung, die Daten des Anmeldeformulars elekt-
ronisch zu speichern. 
Unter Beachtung der Bestimmungen des Sächsischen 
Datenschutzgesetzes werden die Daten nur insoweit 
gespeichert, geändert und genutzt, wie es zur Aufga-
benerfüllung erforderlich ist. 

(3) Nutzer der Stadtbibliothek können Kinder ab vollen-
detem 6. Lebensjahr werden. Für minderjährige Nutzer 
unter 16 Jahren ist die Anwesenheit des gesetzlichen 
Vertreters bei der Anmeldung erforderlich. Der gesetz-
liche Vertreter haftet mit Unterschrift für den Scha-
densfall und für die Begleichung anfallender Gebüh-
ren. 

(4) Nach erfolgter Anmeldung erhält der Nutzer einen 
Bibliotheksausweis: 

 Der Nutzer kann sich entscheiden für einen Biblio-
theksausweis mit der Gültigkeit von 1 Jahr oder 4 Wo-
chen. 

 Der Ausweis ist entsprechend dem beiliegenden 
Gebührenverzeichnis kostenpflichtig. 

(5) Die Gültigkeit des Bibliotheksausweises kann auf 
Wunsch des Nutzers verlängert werden. Es wird eine 
erneute Gebühr erhoben. 

(6) Der Bibliotheksausweis ist bei jedem Bibliotheksbe-
such vorzulegen. Er ist nicht auf andere Personen 
übertragbar. Ohne Bibliotheksausweis kann keine Ent-
leihung, bzw. keine Nutzung der Bestände und der 
vorhandenen Technik erfolgen. 

(7) Bei Verlust wird für die ersatzweise Ausstellung eines 
Bibliotheksausweises eine Gebühr erhoben. 

(8) Der Bibliotheksausweis ist zurückzugeben, wenn die 
Voraussetzungen für die Nutzung nicht mehr gegeben 
sind. Eine Rückzahlung der bereits entrichteten Nut-
zungsgebühr ist ausgeschlossen. 

(9) Dienststellen, juristische Personen, Institutionen und 
Firmen melden sich durch schriftlichen Antrag ihres 
Vertretungsberechtigten an und hinterlegen bis zu drei 
Unterschriften von Bevollmächtigten, die die Biblio-
theksnutzung für den Antragsteller wahrnehmen. 

 
 

§ 3 
Ausleihe, Verlängerung, 

Vorbestellung und andere Leistungen 
 
(1) Die Mitarbeiter der Bibliothek unterstützen den Nut-

zer durch Beratung, Auskunft und Information. 
(2) Gegen Vorlage des Bibliotheksausweises kann die 

Nutzung der Bibliotheksbestände und der Technik der 
Bibliothek oder die Ausleihe außer Haus erfolgen. Der 
Leiter der Bibliothek ist berechtigt, Ausleih- und Be-
nutzungsbeschränkungen vorzunehmen. 

(3) Die festgesetzten Leihfristen betragen: 

 für Videokassetten, DVD, Computerspiele: 7 Ka-
lendertage 

 für Bücher, Zeitschriften, CD, CD-ROM, MC, Me-
dienkombinationen, Gesellschaftsspiele: 4 Wochen  
Die Stadtbibliothek ist berechtigt, abweichende Leih-
fristen festzulegen. 
Die Leihfrist wird nur auf Antrag des Nutzers vor Ab-
lauf des Termins persönlich oder schriftlich um weitere 
4 Wochen für Bücher, CD, MC, Zeitschriften, Gesell-
schaftsspiele und um weitere 7 Kalendertage für Vi-
deokassetten, DVD und Computerspiele verlängert, 
wenn keine Vorbestellung vorliegt. Auf Verlangen sind 
die entliehenen Medien vorzulegen. Die Leihfrist für 
eine Medieneinheit kann bis zu 2x verlängert werden. 

(4) Es können Vorbestellungen entgegengenommen 
werden, die im Bestand der Bibliothek vorhanden sind. 
Im Anschluss an die Benachrichtigung liegen die vor-
bestellten Medien  10 Kalendertage für den Nutzer be-
reit. Danach werden sie anderen Nutzern zu Verfü-
gung gestellt. Die Portogebühren für die Benachrichti-
gung trägt der Nutzer. 

(5) Für Nutzer ab dem vollendeten 16. Lebensjahr können 
Medien, insbesondere Bücher, die nicht im Bestand 
der Stadtbibliothek vorhanden sind, - soweit vertretbar 
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– nach den geltenden Bestimmungen der Ordnung des 
Leihverkehrs in der Bundesrepublik Deutschland – 
Leihverkehrsordnung (LVO)  – beschafft werden 
(Fernleihe). Für diese Bestellung werden Gebühren er-
hoben. Ein Rechtsanspruch auf Beschaffung besteht 
nicht. 

(6) Präsenzbestände, d.h. Informationsbestände, 
territorialkundliche Literatur, Kataloge, regionale Zei-
tungen (Lausitzer Rundschau, Sächsische Zeitung), Ka-
taloge, Gesetzesblätter und Lose-Blattsammlungen 
sowie technische Geräte der Stadtbibliothek und fest-
gelegte Fernleihsendungen der Landes- und Universi-
tätsbibliotheken dürfen nur in den Räumen der Biblio-
thek genutzt werden. 

(7) Das Anfertigen von Kopien aus Büchern, Zeitschrif-
ten, Lose-Blatt-Sammlungen und dergleichen ist in ver-
tretbarem Maße für den Nutzer möglich. Kopien sind 
kostenpflichtig. An Multimedia-Arbeitsplätzen in der 
Stadtbibliothek sind Ausdrucke von den installierten 
CD-ROM gebührenpflichtig möglich. 

(8) Für die Nutzung des Internets ist bis zum vollendeten 
16. Lebensjahr eine Verpflichtungserklärung vom ge-
setzlichen Vertreter abzugeben. Die Nutzungsbedin-
gungen werden vom Nutzer mit seiner Unterschrift 
anerkannt. 

(9) Das Überspielen von Daten wird nur auf bereitgestell-
ten Datenträgern der Stadtbibliothek erlaubt. Die Ver-
wendung ist nur am Kauftag möglich. Die Höhe der 
Gebühr ist dem Gebührenverzeichnis zu entnehmen.  

 
 

§ 4 
Leihfristüberschreitung 

 
(1) Versäumnisgebühren werden entsprechend dem Ge-

bührenverzeichnis  erhoben. 
(2) Bei Überschreiten der Leihfrist sind grundsätzlich 

Versäumnisgebühren je Medieneinheit zu zahlen, auch 
wenn eine schriftliche Mahnung nicht erfolgte. 

(3) Bei einer schriftlichen Mahnung fordert die Stadtbibli-
othek unter Hinweis auf die ablaufende Leihfrist die 
Medien kostenpflichtig zurück.  Diese Aufforderung 
beinhaltet auch, dass bei nicht fristgemäßer Rückgabe 
das Verwaltungsverfahren zur Herausgabe eingeleitet 
wird. 

(4) Zusätzliche Kosten entstehen bei der Vollstreckungs-
handlung. 

(5) Die Entscheidung über die Entleihung weiterer Medi-
en, der Nutzung der Bestände und der vorhandenen 
Technik in der Stadtbibliothek kann von der Erfüllung 
bestehender Zahlungsverpflichtungen, sowie dem 
Verhalten im Gebäude abhängig gemacht werden. 
Bis zur Rückgabe überfälliger Medien erfolgt keine 
Entleihung weiterer Medien, sowie die Nutzung der 
Bestände und der vorhandenen Technik. 

 
 

§ 5 
Pflichten der Nutzer 

 
(1) Der Nutzer ist verpflichtet, die Veränderung persönli-

cher Daten, sowie den Verlust des Bibliotheksauswei-
ses unverzüglich der Bibliothek mitzuteilen. Für Schä-
den, die durch Missbrauch des Bibliotheksausweises 
entstehen, haftet der eingetragene Nutzer bzw. sein ge-
setzlicher Vertreter. 

(2) Der Nutzer ist verpflichtet, Medien und Einrichtungen 
der Bibliothek sorgfältig und pfleglich zu behandeln 
und vor Beschädigung und Verlust zu schützen. 

(3) Der Nutzer ist verpflichtet, den Zustand und die 
Vollständigkeit der ihm übergebenen Medien zu prü-
fen und etwa vorhandene Schäden sofort anzuzeigen. 

Erfolgt keine Anzeige, gelten die Medien als in ein-
wandfreiem Zustand und vollständig ausgehändigt. 

(4) Entliehene Ton- und Bildträger dürfen nur auf han-
delsüblichen Geräten und unter den von den Herstel-
lerfirmen vorgeschriebenen technischen Vorausset-
zungen abgespielt werden. Der Nutzer haftet für die 
Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen des Urhe-
berrechtes. 

(5) Entliehene Videokassetten sind zurückgespult abzuge-
ben. Anderenfalls erfolgt das Zurückspulen kosten-
pflichtig. 

(6) Dem Nutzer ist es nicht gestattet, die Online-Dienste 
zu kommerziellen Zwecken zu nutzen. Ebenso dürfen 
nicht Informationen/Adressen gewaltverherrlichen-
den, pornographischen und/oder rassistischen Inhalts 
aufgerufen werden. Es ist untersagt, kostenpflichtige 
Datenbanken aufzurufen bzw. diese zu öffnen. Das 
Aufgeben von Bestellungen ist nicht gestattet. 

(7) In den Bibliotheksräumen hat sich der Nutzer so zu 
verhalten, dass der Bibliotheksbetrieb nicht behindert 
wird und die Nutzer bei ihrer Arbeit nicht beeinträch-
tigt werden. 

(8) Taschen, Mappen u.ä. Gepäckstücke sind in den 
Schließfächern aufzubewahren. Sofern der Pflicht zur 
Aufbewahrung nicht nachgekommen wurde, sind die 
Mitarbeiter der Stadtbibliothek berechtigt, Einblick in 
die Taschen und Mappen zu verlangen. Auf sonstige 
mitgebrachte Sachen hat der Nutzer selbst zu achten. 
Fundsachen sind bei den Mitarbeitern der Stadtbiblio-
thek abzugeben. 
Bei Anschlagen der Sicherungsanlage ist das Biblio-
thekspersonal berechtigt, vor Verlassen des Gebäudes 
beim Nutzer Kontrollen durchzuführen. 

(9) Essen und Rauchen in den Bibliotheksräumen sind 
nicht gestattet. Lärm (z.B. lautes Musikhören) und Un-
ruhe sind zu vermeiden.  

(10) Das Mitbringen und der Aufenthalt von Haustieren im 
Gebäude ist dem Nutzer untersagt. 

(11) Dem Leiter und dem stellvertretenden Leiter der 
Stadtbibliothek mit Historischem Archiv steht das 
Hausrecht zu. Der Nutzer ist verpflichtet, die Anord-
nungen zu befolgen. 

 
 

§ 6 
Haftung / Schadenersatz 

 
(1) Der Nutzer bzw. gesetzliche Vertreter haftet für die 

von ihm verursachten Verluste oder Beschädigungen 
an überlassenen Medien und anderem Bibliotheksgut, 
auch wenn schuldhaftes Verhalten nicht vorliegt. 
a) Bei Verlust ist er zum Ersatz der Medieneinheit ein-

schließlich aller  Aufwendungen verpflichtet, die 
zur Wiederherstellung notwendig sind. Wird die 
verloren gemeldete Medieneinheit nachträglich zu-
rückgegeben, so kann er diese (nach Entfernen der 
Eigentumskennzeichnung durch die Stadtbiblio-
thek) behalten. Die Wiederbeschaffung der durch 
den Nutzer zu ersetzenden Medien hat Vorrang vor 
der Kostenerstattung.  

b) Bei Beschädigung von Bild- und Tonträgern ist 
grundsätzlich der Wiederbeschaffungswert zu er-
statten bzw. vorrangig der gleiche Titel zu beschaf-
fen. Für jedes neu beschaffte und einzuarbeitende 
Medium wird zusätzlich eine Einarbeitungsgebühr 
erhoben. 

(2) Die Stadtbibliothek haftet nicht für Personen-, Sach- 
oder Vermögensschäden, die dem Nutzer bei Ge-
brauch der Bibliotheksräume sowie der zur Verfügung 
gestellten Schließfächer o.ä. Gegenstände entstehen. 

(3) Die Stadtbibliothek haftet nicht für Schäden an Datei-
en, Datenträgern und technischen Geräten des Nut-
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zers, die durch Nutzung von der Stadtbibliothek be-
reitgestellten Medien entstehen. 

(4) Die Stadtbibliothek haftet nicht für Schäden, die dem 
Nutzer durch die Nutzung der Online-Dienste, (z.B. 
durch die Offenlegung seiner persönlichen Daten) ent-
stehen. Die Stadtbibliothek ist nicht für Verfügbarkei-
ten und Qualitäten der Online-Dienste verantwortlich. 

(5) Die Stadtbibliothek haftet nicht für falsche Auskunft. 
 
 

§ 7 
Ausschluss von der Nutzung 

 
(1) Personen, die gegen Bestimmungen dieser Satzung 

verstoßen, können auf Zeit oder auf Dauer von der 
Nutzung der Stadtbibliothek ausgeschlossen werden. 
Die aus der Nutzung entstandenen Pflichten bleiben 
bestehen. 

(2) Die Stadtbibliothek darf von Personen, die an einer 
nach dem Bundesseuchengesetz meldepflichtigen 
Krankheiten leiden, nicht genutzt werden. 

 
 

§ 8 
Gebührenpflicht / Gebührenschuldner 

 
(1) Für die Inanspruchnahme der Stadtbibliothek werden 

Gebühren und Auslagen nach Maßgabe dieser Satzung 
und dem Gebührenverzeichnis, welches Bestandteil 
dieser Satzung ist, erhoben, soweit nichts anderes be-
stimmt ist. 

(2) Schuldner der Gebühren und Auslagen ist der Nutzer 
sowie derjenige, der für die Gebühren- und Kosten-
schuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. 

 
 

§ 9 
Gebührenbefreiung / Gebührenermäßigung  

 
(1) Der Jahresnutzerausweis bzw. der befristete Nutzer-

ausweis in der Kinderbibliothek ist für Kinder bis zum 
vollendeten 14. Lebensjahr kostenlos. 
Laut Gebührenverzeichnis gilt für Kinder bis zum 
vollendeten 14. Lebensjahr der Tarif III. 

(2) Für Schüler, Auszubildende, Studenten bis zum 27. 
Lebensjahr, Empfänger von Hilfe zum Lebensunter-
halt, Wehrdienst- u. Zivildienstleistende, Inhaber eines 
Familien- und Sozialpasses wird eine ermäßigte Ge-
bühr erhoben. Ein Nachweis ist vorzulegen. Laut Ge-
bührenverzeichnis gilt hierfür der Tarif II. 

(3) Für Bibliotheken im Leihverkehr (Fernleihe und Sach-
sen OPAC) ist die Nutzung der Stadtbibliothek zum 
Dienstgebrauch gebührenfrei. 

 
 

§ 10 
Quittungsbelege 

 
Für die Entrichtung von Gebühren, für die ausgeliehenen 
Medien und Abgabetermine erhalten die Nutzer Quittungs-
belege. 
 

 
 
 
 
 

Teil II  
Gebührenverzeichnis der Stadtbibliothek Weißwasser 

 
 Tarif I Tarif II Tarif III 
 
1. Jahresnutzerausweis  12,00 € 6,00 € kostenlos 
 
2. Befristeter Nutzerausweis gem. § 2 (4) 5,00 € 2,50 € kostenlos 

(Nutzungszeit 4 Wochen) 
  

Tagesausweis (ohne Ausleihe außer Haus) 1,00 € 1,00 €  kostenlos 
 
3. Für auswärtigen Leihverkehr 1,50 € 1,50 € ------------ 
 je Lieferschein  je Lieferschein 
 Fernleihe Fernleihe 
 Erstattung Portogebühren entsprechend 
 dem gültigen Tarif der Deutschen Post AG 
 je telefonische Benachrichtigung Fernleihe 
 0,25 € 0,25 € ------------ 
 
4. Ersatz für Nutzerausweis (Verlust)  7,00 € 7,00 € 7,00 € 
 
5. Vorbestellungen aus dem  eigenen Bestand  Erstattung Portogebühren für Benachrichtigungen entspre-

chend dem gültigen Tarif der Deutschen Post AG 
 
6. Versäumnisgebühren für Bücher, CD´s, MC´s, Zeitschriften, Medienkombinationen, Gesellschaftsspiele 

für jeden Öffnungstag nach dem fälligen  
Rückgabetermin je Medieneinheit 0,20 € 0,20 € 0,10 € 
Die Höchstgrenze der Versäumnisgebühr pro Medieneinheit beträgt 20,00 €. 

 
7. Versäumnisgebühren für Videokassetten, DVD, Computerspiele 

für jeden Öffnungstag  
je Videokassette, je DVD und je Computerspiel 1,00 € 0,50 € 0,50 € 
Nicht zurückgespult je Video  1,00 € 0,50 € 0,50 € 
Die Höchstgrenze der Versäumnisgebühr pro Medieneinheit beträgt 20,00 €. 
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8. Verlust Medien und Einarbeitungsgebühr Neukauf des Titels durch die Stadtbibliothek. 
 Ist der Titel im Handel nicht mehr erhältlich, behält sich die 

Stadtbibliothek vor, den Titel anderweitig zu beschaffen 
(Kopie oder antiquarisch). Die Kosten trägt jeweils der Nut-
zer, zuzüglich der Einarbeitungsgebühr, in Höhe von 5,00 € 
für die bibliotheksgerechte Wiederherstellung und Aufnah-
me in den Bestand. 

 
9. Internet, Internetplatz Coint 

 1800 Punkte (ca. 30 Minuten)  1,00 € 1,00 € 1,00 € 
 3600 Punkte (ca. 60 Minuten)  2,00 € 2,00 € 2,00 € 

 
10. Kopien 

Schwarz/weiß:  je Seite A 4 0,10 €  0,10 € 0,10 € 
   je Seite A 3 0,20 € 0,20 € 0,20 € 

farbig  je Seite A 4 1,00 € 1,00 € 1,00 € 
  
11. Ausdrucke per PC 

schwarz/weiß je Seite A 4 0,10 € 0,10 € 0,10 € 
farbig  je Seite A 4 0,20 € 0,20 €  0,20 € 

  
12. Disketten (nur Kauf-Diskette von Stadtbibliothek und Verwendung am Kauftag) 
 

1Diskette 0,50 € 0,50 € 0,50 € 
 
13. Kostenpauschale für Beschädigung/Verlust 
 

CD-Hüllen, Video- u. DVD-Hüllen 2,00 € 2,00 € 2,00 € 
  

Hüllen, Computerspiele 3,00 € 3,00 € 3,00 € 
  

Verlust Spielanleitung oder Beilagen 5,00 € 5,00 € 5,00 € 
 
14. Vollstreckungshandlung 10,00 € 10,00 € 10,00 € 

(§ 27 SächsVwVG i.V.m.  § 13 GVKostG.) 
 
Der Tarif III gilt für Nutzer der Kinderbibliothek bis zum vollendeten 14. Lebensjahr. 
Der Tarif II gilt für Schüler, Auszubildende, Studenten bis zum vollendeten 27. Lebensjahr, Empfänger von Hilfe zum Lebensun-
terhalt, Wehrdienst- u. Zivildienstleistende sowie Inhaber eines Familien- und Sozialpasses. Der Tarif I gilt für alle weiteren Nut-
zer der Stadtbibliothek. 
 


